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Tarifbereich/Branche Beton- und Fertigteilindustrie, Betonsteingewerbe 

 

Tarifvertragsparteien 

Verband Beton- und Fertigteilindustrie Nord e.V. 
Raiffeisenstr. 8, 30938 Burgwedel 

Unternehmerverband Mineralische Baustoffe e.V. (UVMB) 
Paradiesstr. 208, 12526 Berlin 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt – Bundesvorstand –  
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt/Main 

 

Fachlicher Geltungsbereich 

Beton und Fertigteilwerke Hierunter fallen alle industriellen und handwerklichen Betriebe. die Betonwaren. 
Stahlbetonwaren, Porenbetonerzeugnisse, Betonwerkstein und Betonfertigbauteile aller Art stationär 
herstellen. 
Werden die hergestellten Fertigbauteile dagegen zum überwiegenden Teil durch den herstellenden Betrieb 
selbst, einen anderen Betrieb desselben Unternehmens oder innerhalb von 
Unternehmenszusammenschlüssen — unbeschadet der gewählten Rechtsform — durch den Betrieb 
mindestens eines beteiligten Gesellschafters zur Erstellung, Instandsetzung, Instandhaltung oder Änderung 
von Bauwerken zusammengefügt oder eingebaut (Fertigteilhersteller im Baubetrieb gemäß § 1 Abschnitt V 
Ziffer 13 des Bundesrahmentarifvertrages für das Baugewerbe vom 28. September 2018 (BRTV-Baugewerbe) 
in der jeweils gültigen Fassung), so fällt der herstellende Betrieb nur dann unter diesen Tarifvertrag, wenn er 
Mitglied eines der vertragsschließenden Verbände ist. 
Als Betriebe gelten auch selbständige Betriebsabteilungen. 

 

Persönlicher Geltungsbereich 

Für Arbeitnehmer, die eine nach den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche 
Rentenversicherung (SGB VI) - versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben sowie Auszubildende. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern 
die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 

 

Laufzeit Tarifverträge 

Rahmentarifvertrag vom 18.10.2023 gültig ab 01.06.2024  

Lohntarifvertrag vom 02.06.2023 gültig ab 01.07.2023 

Gehaltstarifvertrag vom 02.06.2023 gültig ab 01.07.2023 

Tarifvertrag Urlaubsgeld vom 07.12.2020, 06.05.2024 gültig ab 01.01.2024 

 

Lohngruppen 

Lohngruppe 1 Spezialfacharbeiter der Lohngruppe 2, deren Arbeiten besondere Fachkenntnisse, 
Erfahrungen und Fähigkeiten verlangen und die schwierige Arbeiten im Rahmen 
allgemeiner Anweisungen selbstständig durchführen. 

Lohngruppe 2 Facharbeiter mit abgeschlossener Lehre in einem Bau- oder artverwandten Beruf und 
umgeschulte Arbeiter, die eine Facharbeiterprüfung abgelegt haben und deren Arbeiten 
keine Spezialkenntnisse gemäß Lohngruppe 1 verlangen. Arbeitnehmer, deren 
Leistungen denen der vorgenannten Facharbeiter entsprechen, können diesen 
gleichgestellt werden. 

Lohngruppe 3 Facharbeiter mit abgeschlossener Lehre in einem artfremden Beruf (geringere als 2-
jährige Berufserfahrung) und angelernte Arbeiter mit Berufserfahrung, Geschicklichkeit 
und Verantwortung, die für die erforderlichen Arbeiten angelernt wurden. 

Lohngruppe 4 Arbeiter, die einfache Hilfsarbeiten verrichten.  
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Sonderlohngruppe a Am Bau beschäftigte Arbeitnehmer erhalten zu ihrem Tariflohn eine Zulage von 10 %. 

Sonderlohngruppe b Arbeiter, die vom Arbeitgeber zum Vorarbeiter bestellt sind, erhalten zum Lohn ihrer 
Lohngruppe eine Zulage von mindestens 10 % (Vorarbeiterzuschlag). 

 

Gehaltsgruppen  

Kaufmännische und Technische Angestellte 

Gehaltsgruppe K1 /T1 Einfache, vorwiegend schematische Tätigkeit, keine Ausbildung erforderlich. 

Gehaltsgruppe K2 /T2 Einfache Tätigkeit, abgeschlossene kaufmännische/ technische Ausbildung oder 
gleichzusetzende Ausbildung oder Kenntnisse 

Gehaltsgruppe K3 /T3 Selbstständige Tätigkeit nach allgemeiner Anweisung, abgeschlossene 
kaufmännische/ technische oder gleichzusetzende Ausbildung oder Kenntnisse. 

Gehaltsgruppe K4 /T4 Selbstständige Tätigkeit im Rahmen des übertragenen Aufgabenbereiches, die 
besondere Kenntnisse erfordert. Abgeschlossene kaufmännische, technische 
(Technikerprüfung) oder gleichzusetzende Ausbildung bzw. Abschluss einer 
Fachhochschule für technische Berufe. 

Gehaltsgruppe K5 /T5 Selbstständige Tätigkeit mit Erledigung schwieriger Geschäftsvorgänge oder 
schwieriger technischer und betrieblicher Vorgänge, die umfangreiche und besondere 
Fachkenntnisse erfordert. Abgeschlossene kaufmännische oder technische 
(Technikerprüfung) Ausbildung oder Abschluss einer Fachhochschule für Wirtschaft 
bzw. für technische Berufe oder einer Technischen Hochschule. 

Meister  

Gehaltsgruppe M 1 Meister mit anordnender, beaufsichtigender Tätigkeit. Sie tragen die Verantwortung 
oder Teilverantwortung für die Ausführung der Arbeiten. 

Meister, die eine Tätigkeit ausüben, für die eine besondere Berufsausbildung nicht 
erforderlich ist. 

Gehaltsgruppe M 2 Meister mit anordnender, beaufsichtigender Tätigkeit. Sie tragen die Verantwortung 
oder Teilverantwortung für die Ausführung der Arbeiten. 

Meister, die eine Tätigkeit in der Produktion ausüben, für die eine entsprechende 
fachliche Erfahrung erforderlich ist. 

Gehaltsgruppe M 3 Meister mit anordnender, beaufsichtigender Tätigkeit. Sie tragen die Verantwortung 
oder Teilverantwortung für die Ausführung der Arbeiten. 

Meister mit Meisterprüfung oder solche, die auf andere Weise gleichwertige fachliche 
Kenntnisse und Erfahrungen erworben haben. 

Gehaltsgruppe M 4 Meister mit anordnender, beaufsichtigender Tätigkeit. Sie tragen die Verantwortung 
oder Teilverantwortung für die Ausführung der Arbeiten. 

Meister mit besonders schwierigem und verantwortungsvollem Aufsichtsbereich 
(Obermeister). 

 

Stundenlohn gemäß Lohntarifvertrag in €    

   01.11.2023 01.07.2024  

Lohngruppe 1 18,77 19,41  

Lohngruppe 2 17,74 18,38  

Lohngruppe 3 16,50 17,14  

Lohngruppe 4 15,30 15,94  
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Monatsgehalt gemäß Gehaltstarifvertrag in €    

   01.11.2023 01.07.2024  

Kaufmännische und Technische Angestellte    

Gehaltsgruppe K1 /T1     

ab 1. Berufsjahr 2.226,00 2.334,00  

ab 3. Berufsjahr 2.226,00 2.334,00  

ab 7. Berufsjahr 2.239,00 2.347,00  

Gehaltsgruppe K2 /T2     

ab 1. Berufsjahr 2.311,00 2.419,00  

ab 3. Berufsjahr 2.383,00 2.491,00  

ab 7. Berufsjahr 2.676,00 2.784,00  

Gehaltsgruppe K3 /T3     

ab 1. Berufsjahr 2.649,00 2.757,00  

ab 3. Berufsjahr 2.859,00 2.967,00  

ab 7. Berufsjahr 3.013,00 3.121,00  

Gehaltsgruppe K4 /T4     

ab 1. Berufsjahr 2.948,00 3.056,00  

ab 3. Berufsjahr 3.284,00 3.392,00  

ab 7. Berufsjahr 3.597,00 3.705,00  

Gehaltsgruppe K5 /T5     

ab 1. Berufsjahr 3.832,00 3.940,00  

ab 3. Berufsjahr 4.031,00 4.139,00  

Ab 7. Berufsjahr 4.278,00 4.386,00  

Meister    

Gehaltsgruppe M 1 2.887,00 2.995,00  

Gehaltsgruppe M 2 3.207,00 3.315,00  

Gehaltsgruppe M 3 3.505,00 3.613,00  

Gehaltsgruppe M 4 3.863,00 3.971,00  

 

Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung in €    

   01.07.2023 01.07.2024  

1. Ausbildungsjahr 826,00 876,00  

2. Ausbildungsjahr  910,00 960,00  

3. Ausbildungsjahr  1.044,00 1.094,00  

4. Ausbildungsjahr 1.130,00 1.180,00  
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Regelarbeitszeit   

39,0 h/Woche ≙ 169,0 h/Monat  

 

Urlaubsdauer  

Gesetzlicher Urlaubsanspruch 20 Arbeitstage 

Übergesetzlicher Urlaubsanspruch   8 Arbeitstage 

ab 5 Jahren Betriebszugehörigkeit zusätzlich   2 Arbeitstage 

 

Urlaubsgeld  

5,00 Euro pro Urlaubstag  

 

Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) 

55,0 % der monatlichen Vergütung 

 

Zulagen   

Mehrarbeit 25 %  

in Kombination mit Nachtarbeit 50 %  

Sonntagsarbeit  75 %  

gesetzliche Feiertage 100 %  

Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertage sowie 1. Mai 150 %  

Nachtarbeit (22- 6 Uhr) 20 %  

Nachtarbeit, die keine Schichtarbeit und keine Mehrarbeit ist 25 %  

 


